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1 Datum

21* Jeder Erlass  trägt  ein Datum. Es ist  das Datum, an dem der Erlass  vom erlassenden  Organ
verabschiedet  wurde,  und  zwar  der  Grunderlass,  nicht  die  späteren  Änderungen.  Hinweis:
Dieses Datum kann sowohl in der AS als  auch in der SR unter dem  Titel  abgelesen  werden
(«vom …»). Man beachte die Spezialfälle der Randziffern 190 und 215.

* Randziffer geändert durch den Beschluss der Begleitgruppe GTR vom 18. Mai 2017.

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/amtliche-sammlung.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html
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